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(Svfrfjeint je ®onner§tagë unb foftet per ©emefter gr. (5. —, per ^aljr gr. 12.

pferate 30 ®t§. per einfpaltige ©oloneljetle, bei gröberen Aufträgen
^ entfpreebenben Rabatt.

pivid», ton 29. f^ptcwlipt* 1921

llîdieilÎDrUdl ' söetftanb, burf)
©hifamfeit ift »djiile beö ©enteô.

B«H-br»iik.

önupoltieUidjc SBemiflt»

gunge« ber ©tabt ^imrfj
mürben am 23. (September für
folgetibe 23 aupro feite, teil»

toeife unter 93ebittgungen, er=

teilt: 1. £>. ^fifter SOtütter

für einen Umbau fpirfcljengraben TO, 3-1; 2. ©teftri»
5>tät§roerfe be§ Canton§ Bürict) für einen Umbau ®tei=

djermeg 42, 3. 2; 3. 2trt. pfiitut Drett pfjli für einen

Aufbau Stegertenftra^e 35, 3' 3» 4. fp. & 2t. fpeim für
einen 2lufbau unb einen 3Iufpg ©artenhofftrafee 9tr. 15,
3. 4; 5. @. Çpolgen für ein ®urchfahrt«tor fpallmqt»
ftrafje 60, 3. 4; 6. Îîlïtienbrauerei 3<M für eine 2luto=

bemife in 33erf.=9lr. 2700/Simmaiftrape 3tr. 268, 3. 5;
'7; pfjbalUIub 2)oung plloroë für einen 2(nUeibefctjuppen
a« ber .parbturmftrafie, 3-5; 8. @. ®retier für bie

^tbänberung be3 genehmigten ©infamitienfjaufeê ©ufen=

Wtrafêe 185, 3. 6; 9. 3§raetitifche SReligionSgefetl»

fdjaft für bie 2tbänberung ber genehmigten SeidtjentjaEe
am ©teinfluppenmeg, 3. 6; 10. ißartisipantengenoffem
faftaft für ein ©artenlfauê SöirdEjftrafee 38, 3- H. 2t.

@ü)euermann für eine ©infriebung pnfelbftrafje 9tr. 39,
8. 6; 12. ©labt 3ürict) für eine ©tütjmauer Schaff»
Wtfer=/2Beinbergftrafje, 3. 6; 13. C. 23etterti für eine

^infriebung 9lorbftrape 16, 3. 6; 14. D. tßetjer für ein

^tutoremifengebänbe ©ufenbergfirafie 71, 3- ?•' •

$iir öle SRcnouation ber piffaben be3 ntten fielnt*
IjaufcS in $iirt<h bewilligte bie bürgerliche 2tbteituug
be§ ©roffen ©tabtrate§ einen 9lachtrag§=Crebit non
198,400 p.

2)a3 «eue SiegicrungSgelwube in ^iïrirfj. Sefannt»
tict) tjat ber ©taat ba§ Cafpar @fcf)erhau§ sroifchen

Stîeumûhlequai unb ©tampf enbadj) ftrafje in
3üri<f) um ö'/i SDUilt. p. ermorben Qm ©cbgefchofj
beftnben fief) grope Sabenräume unb ein Cinematograph,
bie oorläufig meiter oermietet bleiben falten unb einen

SEietjinê oon 145,500 p. ergeben. Sie oberen ©toct»
werfe bagegen fallen für bie ©taat§oermaltung in Sin»

fprud) genommen merben, unb jroar oorfäufig für
©il3ung§jimmer für fantonSrätticfje Commifftonen unb
ben 5Kegieritng§rat, bie. ©taatétanjlei, bie Sirettionen
be§ pinern, ber Ptfüj unb be§ @efängni§mefen§, ber

ißolijei unb beé> 9ftilifär§, ber 93otCöroirtfcf)aft unb ber
öffentlichen bauten. SJtit bem ©rmerb bc3 Cafpar
©fcherhaufeê merben bie Etaumbebürfniffe ber ©taat§=

oerroaltung auf längere 3eit in genügeubem lïïîafje be=

friebigt, fi) bap ber S3au eine§ neuen 33erroaltung§ge=
bciubeê, ber unter ben heutigen SSerhättniffen ganj. be=

beutenbe SOtittet erforbern mürbe, für einmal aufjer
93etracl)t fällt. — ®a§ neue 9legierung§gebäube foil auf
ben 1. 2lprit 1922 oon ber ©taat§oermaltung belogen
merben. 3" biefem 3'oede müffen — roorauf frfjon in
ber SBeifuttg jur 23olf3abftintmung über ben Cauf hi»=

getoiefen tourbe — oerfchtebene Eleparatur» unb 2lnpaf=
fungSarbeiten burct)geführt, jum Seit mup auclj neues

die schweiz.

Meisterschaft
aller

HaudNerke
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Newerdk. ^ Uzmtchimgis»»

Keseizästsblttts
der gesKmteN Meisterfch«ft

Uzret'ä

Virektion: K-KN-Hslsti«Sst««f«» Grbe«.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. ». —, per Jahr Fr. 12.

^ Inserate 30 Cts. per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Aufträge»^ entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 39. Keptemder l 93l

' à'a.intz bereichert den Verstand, doch
Einsamkeit ist Schule des Genies.

k-n>.ei»l»M.

Baupolizeiliche Bewilli-
gungen der Stadt Zürich
wurden am 23. September für
folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: 1. H. Pfister - Müller

für einen Umbau Hirschengraben 7V, Z. 1; 2. Elektri-
Mtswerke des Kantons Zürich für einen Umbau Blei-
cherweg 42, Z. 2; 3. Art. Institut Orell Füßli für einen

Aufban Aegertenstraße 35, Z. 3 ; 4. H. A A. Heim für
einen Aufbau und einen Auszug Gartenhofstraße Sir. 15,
Z. 4; 5. E. Polzen für ein Durchfahrtstor Hallwyl-
straße 60, Z. 4; 6. Mienbrauerei Zürich für eure Auto-
remise in Vers.-Nr. 2700/Limmatstraße Nr. 268. Z, 5;
7- Fußballklub Young Fellows für einen Ankleideschuppen
un der Hardturmstraße, Z. 5; 8. E. Dreher für die

Abänderung des genehmigten Einfamilienhauses Susen-
bergstraße '185, Z. 6; 9. Israelitische Religionsgesell-
fchaft für die Abänderung der genehmigten Leichenhalle

f"n Steinkluppenweg, Z. 6; 10. Partizipantengenossen-
fchaft für ein Gartenhaus Birchstraße 38, Z. 6; 11. A.
Scheuermann für eine Einfriedung Jmfeldstraße Sir. 39,
F 6; 12. Stadt Zürich für eine Stützmauer Schaff-
Häuser-/Weinbergstraße, Z. 6; 13. K. Vetterli für eine

Einfriedung Nordstraße 16, Z. 6; 14. O. Peyer für ein

Autoremisengebäude Susenbergstraße 71, Z.

Für die Renovation der Fassaden des alten Helm-
Hauses in Zürich bewilligte die bürgerliche Abteilung
des Großen Stadtrates einen Nachtrags-Kredit von
198,400 Fr.

Das neue Negierungsgebäude in Zürich. Bekannt-
lich hat der Staat das Kaspar EscherHaus zwischen

Neumühlequai und Stampfenbach straße fu
Zürich um 5'/» Mill. Fr. erworben Im Erdgeschoß
befinden sich große Ladenräume und ein Kinematograph,
die vorläufig weiter vermietet bleiben sollen und einen

Mietzins von 145,500 Fr. ergeben. Die oberen Stock-
werke dagegen sollen für die Staatsverwaltung in An-
spruch genommen werden, und zwar vorläufig für
Sitzungszimmer für kantonsrätliche Kommissionen und
den Regierungsrat, die. Staatskanzlei, die Direktionen
des Innern, der Justiz und des Gefängniswesens, der

Polizei und des Militärs, der Volkswirtschaft und der
öffentlichen Bauten. Mit dem Erwerb des Kaspar
Escherhauses werden die Raumbedürfnisfe der Staats-
Verwaltung auf längere Zeit in genügendem Maße be-

friedigt, so daß der Bau eines neuen Verwaltungsge-
bäudes, der unter den heutigen Verhältnissen ganz be-

deutende Mittel erfordern würde, für einmal außer
Betracht fällt. — Das neue Regierungsgebäude soll auf
den 1. April 1922 von der Staatsverwaltung bezogen
werden. Zu diesem Zwecke müssen — worauf schon in
der Weisung zur Volksabstimmung über den Kauf hin-
gewiesen wurde — verschiedene Reparatur- und Anpas-
sungsarbeiten durchgeführt, zum Teil muß auch neues
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SERobiüar angegafft werben. Sie ©efamtfoften finb
auf 295,000 ffr. angefdjlagen; nad)bem ber KantonSrat
auf ben Settel IRotfianbSarbeiten bereits 50,000 ffr. be«

willigt hat, fteüt ber IRegierungSrat nod) ein Krebit«
begehren im betrage oon 245,000 ffr.

@tä&ti|cf)e Sauprojette in Qütidj. Ser ©tabtrat
non 3ütid) erflärt in feiner Segrünbung beë Soran«
fcl)lage§ für ben aufierorbentlid)en Serfebr : Solange bie

fdjwebenben furjfriftigen ©djulben nicht in langfrifiige
2lnleif)en umgewanbelt finb, ift e§ Sfüd)t ber (täbtifcfjen
Seljörben, mit ber SluSfüfjrung großer Sauten mögticfjft
surucfjufjalten. Sieg umfo mehr, als bie Seteiltgung
am Sßäggitalwerf, bie im oitaten ^ntereffe ber ©tabt
liegt unb nid^t oerf<ä)oben werben ïann, ohnehin zur 3«'
anfprudjnahme beS KapitalmarfteS jwingt. 3Beil einer«
feits bie Sautätigfeit gering ift unb anberfeits wegen
bem fRücfgang ber ©cljülerjafil gurgeit feine neuen ©cl)'ul=

bäufer für bie primär« unb ©efunbarfdjute benötigt
werben, wäre bie 3urücff)altung in ber îlusfûljrung
größerer Sief« unb $od)bauten feilte wefentlid) leichter
als in anberen 3eiten. SRit biefer oom fisfalifcdjen
©tanbpunfte gebotenen ißolitif ftefjt aber bie ©rfüttüng
einer äufjerft wichtigen unb brtnglidjen Aufgabe im
SBiberfprud) : Sie Sefämpfung ber îlrbeitslofigfett. ©o
ferner eS finanziell wirb, barf fid) bie ©tabt 3ütid)
biefer Aufgabe nicdjt entziehen. Ser ©tabtrat hoffe, baff
in nädjfter 3ett ber Sunb burd) ben Umbau beS ®e«
bäubeS ber @ibgenöffifd)en Sechnifdjen £iochfd)ule, bie

©rfteüung beS brlngenb nötigen SoftbtenftgebäubeS, unb
ber nid)t weniger brtnglidjen Selephongebäube in wefent«
lidjem SOUa^e zur Sefämpfung ber SlrbeitStofigfeit im
fpodjbaugewerbe beitragen werbe, ©obann fei zu f>offen,
bafî aud) im nädjften 3af)re ber fuboentionierte SBof)«

nungenbau fortgefetjt werben fönne.

Saugenoffenfdiaft SBäDenSwil. Ser ©emeinberat
SBäbenSwil gelangt in SBiebererwägung eines frühem
@emeinberat§=Sef<hluffeS oor bie ©emetnbeoerfammlung
mit bem Eintrag, ber ju grünbenben neuen Saugenoffen«
fdjaft SJäbenSwit an bie Kapitatoerzinfung non 4 Käufern
mit total 12 SSBohnungen auf bie Sauer non 15 $af)ren
unter Sßeglaffung jeglicher Slbftufung einen jährlichen
fRenferizufdmh oon 2500 ffr. au§ ber ©emeinbefaffe ju
gewähren. Slufjerbem foil ber ©enoffenfdjaft- bag erfor«
berlidje Saulanb oom Sollergrunbfiücf (®emeinbe«@igen«
tum) unentgeltlich überlaffen- unb an bie UtngebungS«
arbeiten für jebeS §auS eine einmalige ©ntfchäbigung
oon 500 ffr. gewährt werben.

Kreöit für öa§ eiöoenöffifdje 23erfiif|erimg3gertchté=
gebäube in ßujetn. Ser SunbeSrat beantragt ber
SunbeSoerfamnilung bie ©röffnung eines KrebiteS oon
253,000 ffranfen für ben 2lnfauf ber Siegertfc^aft
Schumacher in Sujern, wofelbft bag etbgenöffifdie
Serfid)erung§getid)t eingerichtet werben foH.

ffür ben ©inbau oon Sfoïierjtmmern in öen,$a«
oillonS für unruhige Krante in ber lujernifdHa'nto«
nalen ^rrenanftalt @t. Urban oerlangt ber fRegieruitgS«
rat oom ©rofjen fRat einen Krebit oon 62,500 ffr.

Sauwefen in Sangenbrucf. Um bei einer atlge«
meinen Selebung ber Sautätigfeit gerüftet ju fein, wirb
auf ber Dftfeite beS SorfeS, nahe ber ©cljöntatftra^e,
eine ©ägerei mit Sollgatter, fowie eine medjanifdfe
©d)reiner= unb 3immerwerfftatt mitSagerfdjuppen erfteHt.

Kirchen « SRenooatlon in ©eengen (Stargau). Sie
Kirdjenpflege beantragt ber Kirchgemeinbe eine fRenooa«
tion ber Kirdje. fRad) bem Äoftenooranfd)lage fäme fie
auf 40,000 ffr. ju fielen unb würbe in fteben Qfafjren
amortiftert.

Slenbau beê SunbeSgeri^teS in ßaufannc. Ser
SunbeSrat ^at im Slnfdjlufj an feine ©i^ung bie ißläne

für ben Steubau be§ Sunbe§gerid)teS geprüft;

Sie Soften für biefen iReubau würben fiel) auf 7,5

SÖUillionen ffranlen belaufen, ©ine befonbere Sîommw

fion oon Mnfttern unb Slrdjiteften wirb baS ^projeft

nochmals einer weiteren Prüfung inbejug auf feine arepu

teftonifdje ©eftaltung unb bie an ba§ ©ebäube ju fteUew

ben Slnforberungen unterziehen. Sie „IReoue" berietet,

ba^ fidb ber Sau gerabeju aufbränge, inbent ßaufanne

fonft eine ©ntfd^äbigung oon 572 SRillionen gelten^

madje, wenn ber mit il)m abgefdjtoffene Sertrag »W
erfüllt werbe. Sluct) erfcljwere ber gegenwärtige Stauni'

mangel im SunbeSgeridjt ben @ef(|äftSgaug unb oer-

lange eine rafclje Söfung.

Hrbeitslcsetifürsorge und Törderwng
der Bautätigkeit in der $(bwei2.

©in ffadjtnann berietet in ber „9?. 3- 3-"'
SunbeSrat wirb nädjftbin über bie in einer Konferenz
Oon KantonSOertretem unb bem Sireltor ipfifter, Sor*
fieîjer beS ©ibg. SlrbeitSamteS in Sern, beratenen
fc^läge für äRainaljmen jur Selämpfung ber Slröeit^
lofigiett einen Sef(^lu& faffen muffen. Sabei foü b *

Sunb nad) ben borgefe^enen iÇefiimmungen bie Kantone
in iljren Sîa^nabmen jur Selämpfung ber Slrbeitc b ftl'
feit in fform bog Seittägett no^ me^r al§ biâ bat)in

unterftü|en.
SBir fonnten wa^rne^mett, bafj bie bis ^eute auf

§od)bauarbeiten bon Sunb nnb Kanton geteifteten >ub«
beutionen meift ober nur an ©enoffenfdjaften abgegeben
würben. Siefe gemeinnüfjigen Sangenoffenfi^aften ^aben
bie fpocl)bautätigfeit nur gering geförbert. Sie pribate
Santätigfeit, bur^ bie wir bie ffötberung ber Senn

tätigfeit erwarten unb erwartet fjaben, btiib juriia-
Sie ©rünbe biefer ^urüdffjattung brauchen tjiec nidfjt

uutexfuc^t ju werben; fie finb nidjt nur Sautenten
getiügenb befannt, fonberu and) bem einfid)tigen Saien.
©S fei berfudjt, £)ier einige SlnbaltSpunft^
j u erwähnen, biebielleid)tburd)bieft^weize'
rifdje SIrdjiteftenfd)aft 51t regelrechten Sot'
f (plagen erweitert, beraten unb in fform einet
^nttiatibe an bie mafegebenben Sehörben
weiter geleitet werben.

1. Sie ißribatbautätigfeit joüte mit allen
SRittetn geförbert werben, ba otjuc fie unfer ganzer §atib'
werfet ftanb bem brotjeuben finanziellen fRniu entgegenget)l'

2. 3ut praftifi^en Surchfüljrung ber fßeibatbau'
tätigfeit foKten bie San fett bie Siffercnz bon bein

ftaatlidhen ©ubmiffionSbetrag bis z" ^5% ber mit*"
liehen Saufoften beleihen unb jwar auf möglichft long®

3eit unb zu mäßigem 3'"^. Sürgfdjaften foHten auw
bon ©emeinben übernommen werben. Sen SluSfall bet

geleifteten Koften mühten bie ©emeinben in fform bon

bertorenen Saujufdjüffen beden. Set leiftungsfchmach*^
©emeinben ift eine SRinbeftleiftung ju beftimmen.

3. SaS baureife ßanb mühte bott ben ©emeinben

an bie Sauenben jtt angemeffenen Steifen ob*

gegeben werben. fReberfe bürften nur im nötigften ffo"
bem Sauenben biftiert werben. Slnftöher« unb Sinfchlnr
foften ufw. müffen auf ein SRinimum herabgefefjt werbet

4. S ie Sorfdjriften über ©trah'en, bie bttw
bas Sauen erforberlidh werben unb bie nur geringen
Serfehr ausgefegt finb, müffen bereinfadht werben.

5. Kantonale nnb örtliche Saugefe^e bütfj^
in entgegenfommenber SBeife abgeänbert werben.

gärten; müffen tuntidjft bermieben werben. @S bettul
bieS it. a. : Sie ©enehmigung bon Sadh= nnb Kelle^
wohnunpen^baS SRinbeftmah für ÜRanerftärfen, ba oew

gewöhnlichen SßohnhattS eine Srucffeftigfeit bon 3*^

2M Jllnstr. schweiz. Handw.

Mobiliar angeschafft werden. Die Gesamtkosten sind
auf 295,000 Fr. angeschlagen; nachdem der Kantonsrat
auf den Titel Notstandsarbeiten bereits 50,000 Fr. be-

willigt hat, stellt der Regierungsrat noch ein Kredit-
begehren im Betrage von 245,000 Fr.

Städtische Bauprojekte in Zürich. Der Stadtrat
von Zürich erklärt in seiner Begründung des Voran-
schlages für den außerordentlichen Verkehr: Solange die

schwebenden kurzfristigen Schulden nicht in langfristige
Anleihen umgewandelt sind, ist es Pflicht der städtischen
Behörden, mit der Ausführung großer Bauten möglichst
zurückzuhalten. Dies umso mehr, als die Beteiligung
am Wäggitalwerk, die im vitalen Interesse der Stadt
liegt und nicht verschoben werden kann, ohnehin zur In-
anspruchnahme des Kapitalmarktes zwingt. Weil einer-
seits die Bautätigkeit gering ist und anderseits wegen
dem Rückgang der Schülerzahl zurzeit keine neuen Schul-
Häuser für die Primär- und Sekundärschule benötigt
werden, wäre die Zurückhaltung in der Ausführung
größerer Tief- und Hochbauten heute wesentlich leichter
als in anderen Zeiten. Mit dieser vom fiskalischen
Standpunkte gebotenen Politik steht aber die Erfüllung
einer äußerst wichtigen und dringlichen Aufgabe im
Widerspruch: Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. So
schwer es finanziell wird, darf sich die Stadt Zürich
dieser Aufgabe nicht entziehen. Der Stadtrat hoffe, daß
in nächster Zelt der Bund durch den Umbau des Ge-
bäudes der Eidgenössischen Technischen Hochschule, die

Erstellung des dringend nötigen Postdienstgebäudes, und
der nicht weniger dringlichen Telephongebäude in wesent-
lichem Maße zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im
Hochbaugewerbe beitragen werde. Sodann sei zu hoffen,
daß auch im nächsten Jahre der subventionierte Woh-
nungenbau fortgesetzt werden könne.

Baugenossenschaft Wädenswil. Der Gemeinderat
Wädenswil gelangt in Wiedererwägung eines frühern
Gemeinderats-Beschlusses vor die Gemeindeversammlung
mit dem Antrag, der zu gründenden neuen Baugenoffen-
schuft Wädenswil an die Kapitalverzinsung von 4 Häusern
mit total 12 Wohnungen auf die Dauer von 15 Jahren
unter Weglaffung jeglicher Abstufung einen jährlichen
Renkenzuschuß von 2500 Fr. aus der Gemeindekasse zu
gewähren. Außerdem soll der Genoffenschaft das erfor-
derliche Bauland vom Bollergrundstück (Gemeinde-Eigen-
tum) unentgeltlich überlassen- und an die Umgebungs-
arbeiten für jedes Haus eine einmalige Entschädigung
von 500 Fr. gewährt werden.

Kredit für das eidgenössische Versicherungsgerichts-
gebäude in Luzern. Der Bundesrat beantragt der
Bundesversammlung die Eröffnung eines Kredites von
253,000 Franken für den Ankauf der Liegenschaft
Schumacher in Luzern, woselbst das eidgenössische
Versicherungsgericht eingerichtet werden soll.

Für den Einbau von Jsolierzimmern in den.Pa-
villons für unruhige Kranke in der luzernisch-kanto-
naken Irrenanstalt St. Urban verlangt der Regierungs-
rat vom Großen Rat einen Kredit von 62,500 Fr.

Bauwesen in Langenbruck. Um bei einer allge-
meinen Belebung der Bautätigkeit gerüstet zu sein, wird
auf der Ostseite des Dorfes, nahe der Schöntalstraße,
eine Sägerei mit Vollgatter, sowie eine mechanische
Schreiner- und Zimmerwerkstatt mit Lagerschuppen erstellt.

Kirchen-Renovation in Seengen (Aargau). Die
Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeinde eine Rénova-
tion der Kirche. Nach dem Kostenvoranschlage käme sie

auf 40.000 Fr. zu stehen und würde in sieben Jahren
amortisiert.

Neubau des Bundesgerichtes in Lausanne. Der
Bundesrat hat im Anschluß an seine Sitzung die Pläne

.Zeitung („Meisterblatt")

für den Neubau des Bundesgerichtes geprüft
Die Kosten für diesen Neubau würden sich auf fi.ö

Millionen Franken belaufen. Eine besondere Konumfi

sion von Künstlern und Architekten wird das Profi"
nochmals einer weiteren Prüfung inbezug auf seine arch"

tektonische Gestaltung und die an das Gebäude zu stellen-

den Anforderungen unterziehen. Die „Revue" berichte«,

daß sich der Bau geradezu aufdränge, indem Lausanne

sonst eine Entschädigung von 5'/2 Millionen geltend

mache, wenn der mit ihm abgeschlossene Vertrag nicht

erfüllt werde. Auch erschwere der gegenwärtige Raum-

mangel in« Bundesgericht den Geschäftsgang und ver-

lange eine rasche Lösung.

Mbettslosenlürsorge unâ Mtlerung
aer vautâtigltti» in aer Schweiz.

Ein Fachmann berichtet in der ,.N. Z. Z.": Der

Bundesrat wird nächsthin über die in einer Konferenz
von Kantonsvertretern und dem Direktor Pfister, Vvr-
steher des Eidg. Arbeitsamtes in Bern, beratenen Vor-
schlage für Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit einen Beschluß fassen müssen. Dabei soll d k

Bund nach den vorgesehenen Pestimmungen die Kantone
in ihren Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitt l> sig-

keit in Form von Beiträgen noch mehr als bis dahin

unterstützen.
Wir konnten wahrnehmen, daß die bis heute aus

Hochbauarbeiten von Bund und Kanton geleisteten Sub-
vcntionen meist oder nur an Genossenschaften abgegeben
wurden. Diese gemeinnützigen Baugenossenschaften haben
die Hochbautätigkeit nur gering gefordert. Die private
Bautätigkeit, durch die wir die Förderung der Ban-
tätigkeit erwarten und erwartet haben, blnb zurück.

Die Gründe dieser Zurückhaltung brauchen hier nicht

untersucht zu werden; sie sind nicht nur Bauleuten
genügend bekannt, sondern auch dem einsichtigen Laien.
Es sei versucht, hier einige Anhaltspunkte
zu erwähnen, dievielleichtdurchdieschweize-
rische Architektenschaft zu regelrechten Vor-
s chleigen erweitert, beraten und in Form einet
Initiative an die maßgebenden Behörden
weiter geleitet werden.

1. Die Privatbautätigkeit sollte mit allen

Mitteln gefordert werden, da ohne sie unser ganzer Hand-
werkerstand dem drohenden finanziellen Ruin entgegengeht«

2. Zur praktischen Durchführung der Privatban-
tätigkeit sollten die Banken die Differenz von dein

staatlichen Submissionsbetrag bis zu 85°/° der wir"
lichen Baukosten beleihen und zwar auf möglichst lange

Zeit und zu mäßigem Zins. Bürgschaften sollten auw
von Gemeinden übernommen werden. Den Ausfall der

geleisteten Kosten müßten die Gemeinden in Form von

verlorenen Bauzuschüssen decken. Bei leistungsschwach^
Gemeinden ist eine Mindestleistung zu bestimmen.

3. Das baureife Land müßte von den Gemeinden

an die Bauenden zu angemessenen Preisen av-

gegeben werden. Reverse dürften nur im nötigsten Fa"
dem Bauenden diktiert werden. Anstößer- und Anschluß
kosten usw. müssen auf ein Minimum herabgesetzt werden«

4. D ie Vorschriften über Straßen, die durw
das Bauen erforderlich werden und die nur geringen
Verkehr ausgesetzt sind, müssen vereinfacht werden«

5. Kantonale und örtliche Baugesetze düM
in entgegenkommender Weise abgeändert werden. AN

Härterttmüssen tunlichst vermieden werden. Es bctrlll
dies u. a. : Die Genehmigung von Dach- und Kelfi^
wohnungenfidas Mindestmaß für Mauerstärken, da beu

gewöhnlichen Wohnhaus eine Druckfestigkeit von 3-^
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